
Seite 1 

Christian WENINGER 
BÜRGERMEISTER 

DER MARKTGEMEINDE LACKENBACH 
7322 Lackenbach, Postgasse 6, Tel. 02619/5050-0, Fax 02619/50504, 0660/2619501 

E-Mail: post@lackenbach.bgld.gv.at, Homepage: www.gemeinde-lackenbach.at 
 

  

 
Lackenbach, am 19. Dezember 2022 

Werte Gemeindebürgerinnen, 
werte Gemeindebürger!  
 
Am Donnerstag, 12. Dezember 2022, 18:30 Uhr, fand die 5. Sitzung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Lackenbach im Jahr 2022 statt. Gemeinderätin Anita Zarits war wegen eines 
Krankheitsfalles in der Familie entschuldigt und wurde aufgrund der Kurzfristigkeit auch nicht von 
einem Ersatzgemeinderat vertreten. Alle anderen Gemeinderäte waren anwesend. 
 
Lesen Sie nachstehend eine Zusammenfassung der Tagesordnungspunkte. 
 
 

TOP 1 Voranschlag für das Finanzjahr 2023. 
 

a) Abgaben und Entgelt 

Wichtige Budgetposten (auszugsweise): 
Ausgaben   
Gemeindeamt – Amtsausstattung € 15.000,00 
Gemeindeamt – Instandhaltung € 23.100,00 
Feuerwehr – Baukostenzuschuss BOS Funkanlage € 10.000,00 
Feuerwehr – Bergeschere € 10.000,00 
Digitale Amtstafel € 22.000,00 
Volksschule und Nachmittagsbetreuung – Amtsausstattung € 4.500,00 
Kindergarten – Malerarbeiten und Amtsausstattung € 8.000,00 
Vereinssubventionen (Summe) € 21.000,00 
Ortsbildpflege, Denkmalpflege, Spielplätze € 17.500,00 
Heizkostenzuschuss, Impfzuschuss, Heimnotruf € 6.000,00 
Verfügungsmittel Bürgermeister € 12.000,00 
Kommassierung € 12.000,00 
Friedhof – Sanierung Wege und Wasserentnahmestellen € 25.000,00 
Instandhaltung, Errichtung Gemeindestraßen € 240.000,00 
Beleuchtung, Fotovoltaik € 55.000,00 
Ankauf unbebaute Grundstücke € 85.000,00 
Sanierung Ortskanal € 10.000,00 
Beiträge Abwasserverband  € 136.100,00 
Rückstellung Landschaftsschutzabgabe € 139.000,00 
Einnahmen   
Grundsteuer € 76.900,00 
Kommunalsteuer € 115.000,00 
Ertragsanteile vom Land Burgenland € 718.600,00 
Bedarfszuweisung vom Land Burgenland € 200.000,00 
Kanalgebühren € 205.500,00 
Kommunales Investitionspaket 2023 € 119.600,00 

 
Die von der Gemeinde geleisteten Zuschüsse zu Semesterticket (für Studierende mit 
Hauptwohnsitz in Lackenbach – Stichtag 01.Oktober für das Wintersemester, 01.März für das 
Sommersemester), Heizkosten, Impfkosten und Heimnotruf bleiben aufrecht. 
Die Stromkosten wurden im Schnitt mit plus 150% budgetiert, die Lohnkosten mit einer Erhöhung 
von 7,0 %.  
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Folgende Summen werden dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt: 
 
Ergebnishaushalt: 
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit € 1.770.900,-- 
Erträge aus Transfers € 503.300,-- 
Finanzerträge € 7.100,-- 
Summe der Erträge €  2.281.300,-- 
 
Personalaufwand € 667.100,-- 
Sachaufwand €   1.269.400,-- 
Transferaufwand € 470.600,-- 
Finanzaufwand € 3.200,-- 
Summe Aufwendungen € 2.410.300,-- 
 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen €      0,-- 
Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes €    - 129.000,-- 
 
Finanzierungshaushalt: 
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit € 1.620.700,-- 
Einzahlungen aus Transfers € 452.900,-- 
Einzahlungen aus Finanzerträgen € 7.100,-- 
Summe Einzahlungen operative Gebarung €  2.080.700,-- 
 
Auszahlungen aus Personalaufwand € 661.600,-- 
Auszahlungen aus Sachaufwand € 1.060.500,-- 
Auszahlungen aus Transfers € 474.100,-- 
Auszahlungen aus Finanzaufwand € 3.200,-- 
Summe Auszahlungen operative Gebarung € 2.199.400,-- 
 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit € 119.600,-- 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit € 453.500,-- 
Nettoergebnis des Finanzierungshaushaltes € -452.600,-- 
 
Die liquiden Mittel der Marktgemeinde Lackenbach mit Stand 30.09.2022 betragen € 791.988,62. 
Da die liquiden Mittel das Nettoergebnis des Finanzierungshaushaltes übersteigen, ist der 
Voranschlag als ausgeglichen zu betrachten. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
 

b) Stellenplan 

Der Dienstpostenplan 2023 bleibt im Dienstausmaß gleich wie im Jahr 2023. 
Den Vertragsbediensteten Anita Zarits (Gemeindeamt) und Judith Reiterits (Kindergarten) wurde in 
der Sitzung vom 28. November 2022 eine Altersteilzeit (Blockzeitmodell) ab 01.01.2023 gewährt. 
Für die derzeit über das AMS-Förderungsmodell 60+ beschäftigte Bauhof-Mitarbeiterin Gabriele 
Marinkovic (Austritt mit Ende April 2023) wird eine befristete Dienstverlängerung bis Oktober 2023 
vorgesehen. 
Es wurde jeweils ein Ferialpraktikant auf der Kostenstelle Bauhof und Gemeindeamt 
berücksichtigt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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c) Mittelfristiger Finanzplan 2024 – 2027 

Für den mittelfristigen Finanzplan der nächsten 4 Jahre wurden die bekannten jährlichen 

Einnahmen und Ausgaben mit den erwarteten Indexerhöhungen fortgeschrieben. Darüber hinaus 

wurden folgende wesentliche Ausgaben für die Folgejahre eingeplant (Beträge in €): 

Finanzjahr 2024 

Feuerwehr – Mietzins neues Feuerwehrhaus 100.000,00 

Entwicklungskonzepte Volksschule und Kindergarten 18.500,00 

Straßenbauten 100.000,00 

Instandhaltung Wasseranlagen 15.000,00 

Kommassierung 12.000,00 

Grundkauf 85.000,00 

 
Finanzjahr 2025 

Feuerwehr – Mietzins neues Feuerwehrhaus 100.000,00 

Sanierung div. Straßen 140.000,00 

Gemeindefahrzeug 35.000,00 

Kommassierung 12.000,00 

Grundkauf 225.000,00 

 
Finanzjahr 2026 

Feuerwehr – Mietzins neues Feuerwehrhaus 100.000,00 

Entwicklungskonzepte Volksschule und Kindergarten 18.500,00 

Straßenbauten 130.000,00 

Kommassierung 12.000,00 

Grundkauf 100.000,00 

 
Finanzjahr 2027 

Feuerwehr – Mietzins neues Feuerwehrhaus 100.000,00 

Infrastruktur – Entwicklungskonzepte 18.500,00 

Sanierung div. Straßen 120.000,00 

Kommassierung 12.000,00 

Grundkauf 80.000,00 

 
Einstimmiger Beschluss. 
 

d) Deckungsfähigkeit laut Gemeindehaushaltsordnung 

Gemäß Bgld. Gemeindehaushaltsordnung 2019 wird bei Ansätzen innerhalb einer Gruppe zur 
besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel bestimmt, dass Ersparungen bei einem Ansatz 
ohne besondere Beschlussfassung, zum Ausgleich des Mehrerfordernisses, bei einem anderen 
Ansatz herangezogen werden. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 

TOP 2 Marktgemeinde Lackenbach Infrastruktur KG: Budget 2023 und 
 mittelfristiger Finanzplan. 

 
Für das Budget 2023 der Infrastruktur KG der Marktgemeinde Lackenbach & Co KG werden 
vorwiegend die laufenden Betriebs- und Verwaltungskosten, sowie Instandhaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen, vorgesehen.  
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Es werden folgende Beschlüsse zur Abstimmung gebracht. 
 

a) Das Budget 2023 der Marktgemeinde Lackenbach Infrastruktur KG in der Höhe von € 40.100,-- 
wird genehmigt.  
 
b) Der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 wird genehmigt.  
 
Einstimmige Beschlüsse. 
 

TOP 3 Veranlagung Gemeindegeld. 
 
Der Gemeinderat beauftragt den Gemeindevorstand zur Festgeldveranlagung von maximal 
400.000,00 Euro im Zuge einer Ausschreibung. Zur Risikoabsicherung soll die Veranlagung auf 
mehrere Banken aufgeteilt werden und die Veranlagungsdauer maximal 1 Jahr betragen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 

TOP 4 Kaufvertrag Grundstück Antonigasse 17. 
 
Die Marktgemeinde Lackenbach erwirbt von Frau Anna Koch-Kühteubl, wohnhaft in 8157 
Dielsdorf, Schweiz, die Liegenschaft, EZ 688 KG 33025, bestehend aus den Grundstücken Nr. 
419/4 und Nr. 419/30 mit der Liegenschaftsadresse Antonigasse 17, mit einer Gesamtfläche von 
1.094 m², zu einem Gesamtpreis von € 33.000,00. Die anlaufenden Vertrags- beziehungsweise 
Abwicklungskosten übernimmt die kaufende Partei. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 

TOP 5 Allfälliges. 
 
Die Ausschreibungsergebnisse für das neue Feuerwehrhaus wurden am 15.12.2022 von der 
Projektentwicklung Burgenland in Summe vorgelegt. Vorbehaltlich der finalen Prüfung liegen die 
Vergabekosten bei € 1.937.273,71 (ohne MwSt) und somit ca. 5,9 % unter der zugrundeliegenden 
Kostenschätzung. 
Die detaillierten Angebotssummen pro Gewerk werden Ende Jänner 2023 vorliegen. Der Baustart 
wird Im Februar 2023 erfolgen. 
 
Der Neujahrsempfang der Marktgemeinde wird am 8. Jänner 2023, um 15:00 Uhr, im Festsaal des 
Gemeindeamtes stattfinden. Bitte beachten Sie die Einladung im Anhang. 
 
 

 
Abschließend noch einige wichtige Informationen:  
 

 Schneeräumung – Pflichten der Anrainer 
Nach § 93 der Straßenverkehrsordnung müssen grundsätzlich die Eigentümer von Liegenschaften 
im Ortsgebiet dafür Sorge tragen, dass Gehsteige und Gehwege, die sich innerhalb einer 
Entfernung von 3 Metern ab der Grundstücksgrenze befinden und dem öffentlichen Verkehr 
dienen, entlang der gesamten Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert und bestreut sind. Existiert kein Gehsteig (Gehweg), so ist der 
Straßenrand in einer Breite von einem Meter zu säubern und zu bestreuen. Überdies haben die 
Verpflichteten für die Entfernung von Schneewächten und Eisbildungen von den Dächern ihrer an 
der Straße gelegenen Gebäude und Verkaufshütten zu sorgen. 
Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden, die durch die Vernachlässigung dieser Pflicht 
entstanden sind, bereits ab leichter Fahrlässigkeit. 
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 Krankenbetten stehen zur Vermietung bereit 
 
Die Gemeinde hat 2 moderne, elektrische Krankenbetten erworben. Die Betten können bei Bedarf 
im Zuge einer schriftlichen privatrechtlichen Vereinbarung gegen einen Mietkostenbeitrag von € 
20,00 pro Monat und einer Kaution von € 200,00 zur Verfügung gestellt werden. Diesbezügliche 
Anfragen richten Sie bitte an das Gemeindesekretariat. 
 
 

 
Liebe Lackenbacherinnen und Lackenbacher! 
 
Zwar beeinflussen die diversen Grippewellen und das Covid-Virus nach wie vor unser gewohntes 
Alltagsleben. In Verbindung mit der anhaltenden Teuerung sind wir somit nach wie vor mit 
gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. 
 
Bei den Veranstaltungen in den letzten Wochen habe ich aber sehr wohl einen gewissen 
Optimismus unter den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern bemerkt, den ich sehr gerne 
teile. 
 
Die geplanten gesellschaftlichen Veranstaltungen zu Beginn des Jahres (Neujahrsempfang, Bälle 
und Faschingsumzug) bieten Gelegenheit, die vergangenen schwierigen Monate etwas zu 
vergessen. Die Lackenbacher Gastronomiebetriebe laden Sie herzlich dazu ein, mit Ihren 
Freunden und Bekannten ein paar schöne Stunden zu erleben. 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates der Marktgemeinde Lackenbach ein 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und ein gutes Neues Jahr 2023.  
 
 
Der Bürgermeister: 

 
Christian Weninger 
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Marktgemeinde   Lackenbach 
Bezirk Oberpullendorf 

7322 Lackenbach, Postgasse 6 
Tel: 02619/5050-0 Fax: 02619/50504 E-Mail: post@lackenbach.bgld.gv.at 

www.gemeinde-lackenbach.at  
 

 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen! 
Liebe Mitbürger! 
 
 

Die Marktgemeinde Lackenbach lädt herzlich zum 
 
 
 

NEUJAHRSEMPFANG 2023 
 
 
 

am 08. Jänner 2023 im  
Gemeindezentrum Lackenbach ein. 

 
 
 

Beginn: 15.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 

Für die Gemeindevertretung: 
 
 

Christian WENINGER          Norbert Cserinko  

 
 
 
 
 

Bürgermeister           Vizebürgermeister 
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NACHBARSCHAFTSHILFE PLUS 
Lackenbach 
 
Gerade in schwierigen Zeiten, wird uns allen 
immer wieder deutlich bewusst, wie wichtig 
„Nachbarschaftshilfe“ im Ort ist.  
 
Unsere insgesamt 58 ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer waren auch dieses 
Jahr viel im Einsatz und haben bis Ende 
Oktober 1.713 soziale Dienste für ihre 
Mitmenschen übernommen, dabei 4.486 
Kilometer zurückgelegt und  1.196 Stunden 
ihrer kostbaren Freizeit geschenkt.  
 

Für diese wertvolle Unterstützung gebührt 
ihnen großer Dank und Anerkennung! 
 
Ohne diese Ehrenamtlichen wäre Vieles 
nicht möglich.  
Wir schätzen diese Hilfe sehr! 
 
Für viele ist Nachbarschaftshilfe selbst-
verständlich, für die, die Hilfe benötigen, ist 
Nachbarschaftshilfe unbezahlbar!

 
 

Unsere fleißigen Ehrenamtlichen aus Lackenbach 
 
 

NACHBARSCHAFTSHILFE PLUS wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie Glück & Gesundheit im neuen Jahr 2023! 

 
Wenn Sie Hilfe benötigen oder ehrenamtlich tätig sein möchten, melden Sie sich bitte! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 
NACHBARSCHAFTSHILFE PLUS Lackenbach 
Mo - Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr unter 0680/111 05 12 
Persönliche Sprechstunden im Gemeindeamt: 
Di & Do von 08:00 bis 10:00 Uhr  
 

Unser Büro ist vom 24.12.2022 - 06.01.2023  
geschlossen! 
 
Das nächste „Mahlzeit miteinander“ findet am  12.01.2023 statt. 

Sylvia Wimmer 

 



 

 

 

 


